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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri/ Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band it. kstro. Eiv. Bern, den 5. Christin. 17YY. («5. Frimaire VIU.)

G efe z g e b u n g. Rellstab: BB-Repräs. Obgleich die wah-
-v r. ren Gesichtspunkte über dies« zwei RapporteGrosser .rath, 4. .r0v. Vetsch, Secretan, Pellegrini

(Fortsetzung.) und andern so klar und einlenchtend hergestellt
H-- .-I ^ daß keine stundenlange Spitzfindigkeit

(<.eichh-ß von Car tiers Meinung.)
^ verwässerte Trugschlüsse und künst-

El findet es derStaatsklugheit nicht nachtheilig, liche Verwiklmig je wieder den geraden recht-'
daß Verbrechen, nicht Meinungen gestraft werden. " '
Der Republikaner muß nicht nur weist
großmüthig, er muß auch gerecht uud ^voll seyn. — Reaktionen von Seite des Fein-'Zürich (mochte ich sagen) auf Rechnung um
des sind nicht zu befürchte»; — seine Heers--,ers blutenden Vaterlands nehme, und mich
sichrer waren gerechter, als die innerliches der Vcrlurst jeder Minute über diesen Gegen--
scmde der Freiheit ; —selbst die Patrioten, von stand schmerzt, zumal die Unterdrükten, von
dielen verfolgt, fanden bei jenen Schutz. Oannlder Juteeimsregierung Verfolgten, selbst diese
ist es ein Recht — das Recht der öffentlichen theure Stunden für eine Nichtverantwortlichkeit
Meinung, das auch der Tyrann zu verletzen ihrer Verfolger noch mit ihrem Gelde bezahlen
scheuer. — Er befürchtet keine Jnterimsregie- mußten, so kann ich meinem Herzen ein paarrung aus Emigranten, denn diese sind bei un-
fern Feinden eben so verächtlich, als bei uns —
und gewiß streilen Oestrekbs und Rußlands
Heere nicht für diese Uuglükiichen. Vor Ein-
setzung einer militärischen Regierung bürget
Oestreichs Politik/ die sich sorgfältig hütet, sich

Bemerkungen unmöglich versagen.
BB. Repras. Man will uns vor der gan-

zen vernünftigen Welt aus Furcht glaube::
machen, daß man mit keinem Recht die ge--
hastigsten Verbrecher gegen das Vaterland, ge-
gen die Freiheit und die Bundsgenossen destra«

A^zen fteiheiisl-ebeà Nation sen könn'/, weil diese Verbrecher von unserm
I" à"beim Vorbringen der Feinde oarzu berechtigt waren, und daß es

^en /er/ uicderttachtigrn Verräther S!>un-sehr unpolitisch wäre, sie zu bestrafen; manden hatten, so ist er überzeugt, daß keine
Veränderung in unserer Staatsadministration
ware getroffn, worden. Es sey also ganz tcr

vertheidigt dieses Recht mit einer Warme, wie
es kein nordischer Consul im Namen der feind-
lichen Höfe, als ihrer berechtigten Vertheidiger,

^'geklagten dem vertheidigen würde. Man sagt uns nur, "der
/nwanim/s^ b'e ZàistStaat als Staat habe nicht das Recht, fie für

»>—.. ^ispl.l geben. S»nd dann Staatsverbrechen verantwortlich zumachen, und
es verstehe sich von selbst, daß einzelne Bürger
sie für Schadenersatz belangen können.

Aber, BB. Repras., seht den offenbaren
Trugschluß Wenn einmal e« solcher Grund-
latz aufgestellt ist, so fallt die Verantwortlich-
k st gegen einz Ine Bürger von selbst weg; denn

dil Ungeklagten unschuldig, so werden sie vorden Augen von ganz Europa gerechtfertigt
seyn, werden sie des Verbrechens schuldig
überwiesen dann, BB Repc,.s., tö-mt Ihrmit (icrecytigkcit Großmuth verbinden, und

— aber einem Unschuldigen, odcr n,..-l
^ cs ist durchaus nicht möglich es ist "mit der

>.^.l Grundsatz des Mmoritals-Rapporrs. ge,unde« Vernunft nicht vereinbar, cm««



4^4

Grundsatz aufzustellen, daß wir kein Recht ha-'gen obrigkeitlichen Behörden, zu Besorgung d,S
ben die Interimsregierungen für Staatsser-^Rechtstriebs, zu Anlegung der Citationen u. s. w.
brechen zu belangen, weil ihr Recht, solche
Handlungen zu begehen, nach dieser Meinung
sich auf ihr Regicrnngsrecht gründet; wie ist

aufgestellt bleibe; so fanden wir nöthig, m
jeder Kirchgemeinde (auf das Fundament eines
uns von der Gemeindvorsteherschaft eingegeben

es denn möglich zu sagen, sie seyen einzelnen nen Dreiervorschlage) einen Werbet zu besteh

Bürgern verantworlich? die Verbrechen einzel-üen, dem obgedachte Verrichtungen, und über-
i sich in ihrem Regierungs- dem noch das Präsidium der allfälligen Ge-ner Bürger verlieren

recht, wie jene gegen den Staat; dieses Re
gicrungSrecht deckt alle ihre Schandthaten, und
diese Verantwortlichmachung wäre eine Ueber
schreitung unsers Rechts, so wie jene es wäre

Ist einmal jener Grundsatz aufgestellt, und
will ein Bürger für ein verlohrenes Bein, für
übersiandene Marter im Kerker, für Beraubung
an Vermögen w. eine Entschädigung suche»,
so raffen sich alle Helfershelfer der Interims-
regierungen zusammen (deren es zur Schande
von Helvetien genug giebt) und stützen sich auf
jenen Grundsatz, so dast lein Richter wird dar-
über nur eintreten wollen, weil Ihr sie für
unverantwortlich erklärt : und wir. sehen uns
zu spat getauscht. (Die Fortsetzung folgt.)

Bericht über die Verrichtungen der Juts
rimsregieruiig i» Zürich.

(B e s ch l u ß.)
Den Unterstatthalter» wurde der Name Amts-

tsmmissaricn gegeben. Ihre Verrichtungen
waren im Wesentlichen ganz diejenigen der ehe-

maligen Unkersiatthaltee mit einigen nähern
Bestimmungen und Modifikationen, rükstchtlich
auf welche, aus der dcn Amrscommiffarien um
tcrm avsien July ertheilten Instruktion das
nöthige Licht zu schöpfen. Auch bei diesen

die I. R. ans das Fundament dieser vereinig-
ten Vorschläge einen Amlsconimissarius für
den betreffenden Amtsbezirk wählte.

Die Agenten wußten nach dem bestimmten
Willen des General Hoze — ungeachtet unserer
hiergegen gemachrcn Vorstellungen — ganz ab-
-geschaf t werden- Da sich doch aber dard die
Nothwendigkeit bewies, daß in -cder Gemeinde
ein Unlerbeamttr zu Handhabung von Ruhe

meindsversammlungen und oer Beisiz in de,i-

Stillstand seiner Kirchgcmeinde oblagen. M
Hern Aufschluß über das Spezielle in den à
üegenheitcn dieser Wcibel giebt die densà
unterm 20. July ertheiiee Pstichtordnung.

Zu Abfassung der Vorschlage für d.e Amis-
comm-ssaricii-, Richter-- un) Weibclstellen sind

sammt.iche Gemeinden des Kantons untern
22. Juily durch eine gedruckte Publikation ein-

geladen worden, welche jedermann auffodettä
dem Vaterland — bei damaliger Erschöpfung
aller Hülfsguellcn — ohne Rükstcht auf Ä'D
düngen, zu dienen.

Bei allen denjenigen Wahlen übrigens, tttlcht

aufdasFuudamcntder von dcn GemeindvorMr-
schaften gemachten Vorschlage vorgenommn
wurde», war die I. R. oftmals im Fall, nicht

ganz die gewünschte Rüksicht auf d,ese M-
ichläge nehmen zu können, weil solche bis»«-
len Personen in sich faßte», die allerdings m

die Äalhegoric der durch eas k. k. Militàrcom-
-Nando von den Stellen ausgeschloßntn ist-

horten, und deren Anstellung ohne anders M
stoß erwekt, und mißbcüebige Felgen nach!>ch

gezogen hätte.
'

In der Stadt wurden die gleichen
ruugt!, getroffen wie anderswo; nur dalZ reim

Weibcl angestellt, sondern die Verrichtunsen
derselben zwischen dcu Anrtskonunissarms ^

und Ooönung, ;>w Volllj«'ccku»g der-Befehle>oer Révolution ununterbrochen in
cher I. R., des Amtscvmmissars und der übri-lZestandnen Eemeindöbeamten in diesem

muiigen rükstchtlich auf die Geimiudeoorchû^
schaften ein. — Bei immer mehr uberha

«Kr, ^ .ol: t-5ì?!r!h 'p
nehmenden Klagen aber, daß viele G/we.
devorstcherfchaften (Muî-izipaîitàlcn) dmw -
Auswanderung oder Resignation ihrer Ma
bis aufs ode? Z Periouen reduzirt peyen,
.ädere aus Pnsoncn bestehen, die das o

rraue» ihrer Gemeinden verloren haben, '

daß endlich an vielen Orten die seit^AM ^
Perl
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